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bige kn dem zeitherigen Commiß-Hause betrieben worden, zu exerciren befugt seyn soll.
Nachdem wir nun zu sothaner Verpachtung terminum licitationis auf Montag deniZten
des instehenden Monaths May anberahmet; als haben sich alle diejenige, so solche
Wirthschaft zu pachten gesonnen, ersagten Montag Morgens in hiesiger Ober-Renthe-
rey vor uns einzustnden, ihreGebotte ad protocollum zu thun und darauf des weitern

zu gewärtigen. Cassel den uten April 1767
F. 2t. w. Faber. E Lodemann.

Vigore 6ommilIioni5.

 2) Es soll des verstorb Johann Peter Eschtruts zu Reichensachsen an der Strasse gelegenes
ansehnliches Wirthshaus und darzu gehörige Scheuren, Stallungen, Hofrayde, Gar
ten, benebst den Güthern, zu deren Bestellung drey Pferde gehalten werden, samt dem
bißher dabey gewesenen inventario den 2Zten May a. c. Vormittags von 10 bis 12 Uhr
entweder auf z oder 6 Jahre anderwärtig an den Meistbicthcnden verpachtet werden;
wer sothane Stücke zu pachten Lust hat, kan sichjn termino licitationis in gedachtem
Wirthshause vor mir einfinden, daß er einer solchen Wirthschaft vorstehen und die er
forderliche Caution prästiren könne, atteàta produciren, darauf sein Gebott thun und
sich nach Befinden des Zuschlags gewärtigen Signatum Bischhaufin den aten April
1767. Fürstl. Heßisches Amt allda, Isaac Kleinhans.

3) Nachdem die Trcusch von Buttlarische Nittergüther zu Willershausen, wie solche brß-
her der Sexueller Kaufmann allda im Pacht gchabt, bey dessen mit Ende Jul. a. c. zu
ende gehenden Pachtzeit auf sechs nacheinander folgende Jahre an den MeMiethenden
anderwärtig verpachtet werden sollen; und hierzu terminus auf den r7ten May a. c.
Vormittags 10 Uhr nach Archfeld in -rrmeldtcn Sexueller Kaufmanns Behausung
 anberahmt worden; als wird dieses von Commißr'ons wegen des Ends hiermit zu jeder-

mans Wissenschaft bekannt gemacht, damit diejenigen, welche sothane Güther zu pach
ten willens, sich in praedi&amp;o an bestimmtem Orths vorder Commißion einfinden,sich da
hin legitimiren, daß sie der Oeconomis erfahrne und die erforderliche Caution zu prästl-
 ren im Stande sind, als ohne welche Legitimation niemand zur Licitation gelassen wird,
darauf ihr Gebott zu thun und sich der plus Lkitans des Zuschlags zu gewärtigen.
Wobey denn dem publico unverhàn bleibt, daß der zu dieser Verpachtung bereits

 vorhin angesetzte Termin hiermit aufgehoben wird. sign. Vifchhaujen den iten April
1767. I. kleinhans, vig. Commiss.

4) Nachdem zu anderweiter Verpachtung der herrschaftlichen Mühle zu Libenau termi-
, mus licitationis auf Montag den i zten Julii dieses Jahrs bey Fürstlicher Kriegs, und

 Domainen-Cammer alhier anberahmt worden: Als wird solches hierdurch bekannt
gemacht, damit diejenige, welche sothane Mühle von dem darauf folgenden i?ten Augusti
an in Pacht zu nehmen gedenken, sich in obigem Termin den 1 zten Julii des Vormit
tags auf Fürstlicher Kriegs- und Domainen-Cammer einfinden, in Ansehung ihres bis-

 , herigen Verhaltens und daß sie Mühlenverständige, auch die Kaution zu erlegen vermö
gend seyn, obrigkeitliche hinlängliche Attestata, ohne welche niemand zur Licitation gelas-


